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des Handels; durch sie werden wesentliche Vorausset
zungen für die Durchsetzung neuer Normen und 
Methoden des Einkaufs, für die Entwicklung des Di
rektbezuges des Einzelhandels von der Produktion und 
die volle Wirksamkeit des Vertragssystems geschaffen.

§ 5
(1) Die in dieser Ordnung festgelegten Grundsätze 

haben im Rahmen der Konsumgüterwirtschaft für den 
Binnenhandel, die Industrie, das Handwerk, die Land
wirtschaft und den Außenhandel Gültigkeit. In Über
einstimmung mit dem Gesetz vom 17. Januar 1957 über 
die örtlichen Organe der Staatsmacht (GBl. I S. 65) und 
dem Gesetz vom 11. Februar 1958 über die Vervoll
kommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staats
apparates in der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. I S. 117) sind die zuständigen zentralen und ört
lichen staatlichen Organe für die Ausarbeitung und 
Durchsetzung der Forderungsprogrammc des Handels 
gemäß der in dieser Ordnung festgelcglen Aufgaben
begrenzung voll verantwortlich. Sie haben dazu die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen dem 
Binnenhandel, der Industrie, der Landwirtschaft und 
dem Außenhandel umfassend zu entwickeln und zu 
fördern.

(2) Die Ausarbeitung und Durchsetzung der Forde- 
rungsprogramme hat unter breitester Einbeziehung der 
Werktätigen zu erfolgen. Insbesondere ist die Mitarbeit
1. der Ständigen Kommissionen der örtlichen Volks

vertretungen und ihrer Aktivs,
2. der HO-Beiräte und Konsumverkaufsstellenaus

schüsse,
3. der Handelsökonomischen Räte der Großhandels- 

gesclischaften,
4 der Fach- und Einkaufskollektive des Handels und
5. der Gewerkschaften und anderen Massenorganisa

tionen
zu sichern.

Ausarbeitung der örtlichen Forderungsprogramme
§ 6

Zeitraum und Gliederung der Ausarbeitung
(1) Forderungsprogramme sind für jedes Planjahr 

auszuarbeiten. Sie sind nach Warenpositionen des de
zentralisierten Fonds auf der Grundlage der Arbeits
nomenklatur für die örtliche Bilanzierung der 1000 
kleinen Dinge des täglichen Bedarfs, für Positionen dos 
zentral verteilten Warenfonds und zentral bilanzierte 
Waren gegliedert nach der Arbeitsnomenklatur für den 
Warenfonds auszuarbeiten.

(2) Für Konsumgüter, die infolge ihrer technischen 
Beschaffenheit oder anderer Bedingungen eine längere 
Entwicklungszeit bzw. Produktionsvorbcreilung benö
tigen. sind nach Abstimmung mit den zuständigen Or
ganen der Produktion Forderungsprogramme für einen 
längeren Zeitraum auszuarbeiten.

§ 7
Grundlagen für die Ausarbeitung 

(1) Grundlagen für die Ausarbeitung der Forderungs
programme sind:

1. die Ergebnisse der Bedarfsforschung unter Be
rücksichtigung der Sortimcntslislcn des Einzel
handels und der darauf aufgebaulen Handelspro
gramme des Großhandels,

2. die Vorschläge und Anregungen der HO-Beiräte, 
der Verkaufsstellenausschüsse, der Ständigen Kom
missionen für Handel und Versorgung,

3. die Ergebnisse aus der Arbeit der Gütekontrolle, 
der Hygieneinspektion, der Einkaufs- und Fachkol- 
lektive,

4. die Erfahrungskennziffern der Verkaufsstatistik 
und der Handelsanalysen und

5. die Erfordernisse für eine Bedarfslenkung.

(2) Für die quantitativen Forderungen sind die 
Kennziffern der perspektivischen Entwicklung der 
Warenfonds im Sieben jahrplan verbindlich. Die men
gen- bzw. wertmäßigen Größen der Bedarfsermittlung 
sind nach der entsprechenden Sortimentsgliederung 
mit den Plankennziffern in Übereinstimmung zu 
bringen.

§ 8
Inhalt der Forderungsprogramme

Die Forderungsprogramme müssen umfassen:
1. den mengenmäßigen Gesamtbedarf, der den Kenn

ziffern des Perspektivplanes zur Entwicklung der 
Warenfonds gegenüberzustellen ist. Daraus muß 
die mit den Kennziffern in Übereinstimmung ge
brachte Forderung und die noch nicht erreichte 
Bedarfsdeckung hervorgehen. Für einzelne Waren
positionen (insbesondere Sammelpositionen für 
sonstige Erzeugnisse), bei denen die Mengenan
gabe zu einer unvertretbaren Zersplitterung füh
ren würde, kann die Forderung im Wertvolumen 
ausgewiesen werden;

2. die qualitativen Forderungen, die den ständig 
wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung ent
sprechen. Sic müssen insbesondere beinhalten:
a) die Neuentwicklung bisher noch nicht produ

zierter Konsumgüter,
b) die Weiterentwicklung bisher produzierter, aber 

nicht dem Weltstand entsprechender Konsum- 
guter,

c) die notwendigen Veränderungen in der Sorti- 
mcntsstrukt'ur bei bestimmten ArUkelgruppen,

d) die Qualitätsforderungen zur Verbesserung der 
technischen Funktionsfähigkeit, der gestalteri
schen und modischeri Entwicklung, der Haltbar
keit und Garantieleistung, der Ausstattung und 
Ausrüstung,

e) die Erweiterung der standardisierten und typi
sierten Erzeugnisse, die sowohl der rationellen 
Produktion als auch einem rationellen Handels
ablauf dienen,

f) Verpackungsforderungen zur Entwicklung einer 
rationellen Einhejtsvcrpackung, der Kleinab
packungen für die Entwicklung der Selbstbe
dienung. Großabpackung für das rationelle 
Paletlcnsystem im Großhandel, der verbesser
ten werbenden Gestaltung der Verpackung und

g) die preisliche Entwicklung der Sortimente zur 
Erhaltung des Preisniveaus und einer der Nach
frage entsprechenden Preisstruklur;

3. Hinweise für die Produktion und den Außenhan
del. von welchem Zeitpunkt an bestimmte Erzeug
nisse vom Binnenhandel nicht mehr abgenommen 
werden.

§ 9
Abgrenzung der örtlichen Forderungsprogrammc
(1) Die Ausarbeitung der Forderungsprogrammc er

folgt im Verantwortungsbereich der örtlichen staat
lichen Organe jeweils für ein abgegrenztes territoriales 
Versorgungsgcbiet (Kreis und Bezirk).


